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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

Das Berliner Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch Ge setz 
vom 31. August 2020 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In die Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 126 folgen-

de Angaben eingefügt:
 „§ 126a Abweichungen von der Regelstudienzeit auf Grund  

 der COVID-19-Pandemie
 § 126b Regelung für Prüfungen auf Grund der COVID-19- 

 Pandemie“
2. Dem § 32 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Hochschulprüfungen können auch in digitaler Form 
durchgeführt werden. Näheres regelt die Hochschule in der Rah-
menstudien- und -prüfungsordnung.“

3. Dem § 126 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen gemäß § 31 müssen 
spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Ab-
milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Bereich des 
Hochschulrechts vom 28. September 2020 (GVBl. S. 758) an 
die Bestimmung des § 32 Absatz 8 Satz 2 angepasst und der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zur Bestätigung 
vorgelegt werden.“

4. Nach § 126 wird folgender § 126a eingefügt:

„§ 126a 
Abweichungen von der Regelstudienzeit auf Grund  

der COVID-19-Pandemie
(1) Für Personen, die im Sommersemester 2020 an einer staat-

lichen oder staatlich anerkannten Berliner Hochschule einge-
schrieben und nicht beurlaubt waren, gilt eine von der Regel-
studienzeit abweichende, um ein Semester verlängerte individu-
elle Regelstudienzeit.

(2) In Bezug auf die in den für Studiengänge maßgeblichen 
Prüfungsordnungen nach § 31 festgelegten Fristen für Prüfun-
gen gilt das Sommersemester 2020 nicht als Fachsemester.

Gesetz
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 

im Bereich des Hochschulrechts
Vom 28. September 2020

(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass auch für Zeiträume 
nach dem Sommersemester 2020, in denen ein regulärer Stu-
dienbetrieb pandemiebedingt nicht oder nicht in ausreichen-
dem Maße möglich ist, eine von der Regelstudienzeit abwei-
chende entsprechend verlängerte individuelle Regelstudienzeit 
gilt.“

5. Nach § 126a wird folgender § 126b eingefügt:

„§ 126b 
Regelung für Prüfungen auf Grund der 

COVID-19-Pandemie
Prüfungen, die im Sommersemester 2020 und im Wintersemester 

2020/2021 abgelegt und nicht bestanden werden, gelten als nicht 
unternommen.“

Artikel 2 
Änderung des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes

§ 20 Absatz 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes vom  
9. Oktober 2019 (GVBl. S. 695) wird wie folgt geändert:
1. In Satz 1 wird die Angabe „2021/22“ durch die Angabe „2022/ 

23“ ersetzt,
2. In Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2022“  

ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. September 2020

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), verordnet das Bezirksamt 
Spandau von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-11 vom 7. Oktober 2019 für den Ausbau 

des Weinmeisterhornwegs zwischen Wilhelmstraße und Winzerstra-
ße im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Spandau 

von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, beglaubig-
te Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich 
Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-11 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt
Vom 23. Juli 2020

§ 4
(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Spandau von Berlin unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 23. Juli 2020

Bezirksamt Spandau von Berlin

K l e e b a n k
Bezirksbürgermeister

B e w i g
Bezirksstadtrat
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